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Vorbemerkung 

BESCHÄFTIGUNG UND HUMANRESSOURCEN ist eine Initiative der Euro-
päischen Gemeinschaft im Rahmen des Europäischen Sozialfonds, die die 
berufliche Qualifizierung, die Integration in den Arbeitsmarkt und die Anpas-
sung an sich ändernde Anforderungen von bestimmten arbeitsmarktpoliti-
schen Zielgruppen unterstützen soll. 

Der vorliegende Operationelle Plan ist der Rahmen für die Umsetzung der 
Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung und Humanressourcen in Österreich 
für den Zeitraum 1995 - 1999. Er stellt die Schwerpunkte der Interventionen 
und Maßnahmen dar, die aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds in Öster-
reich kofinanziert werden. Die Maßnahmen beziehen sich auf das gesamte 
österreichische Staatsgebiet, wobei regionale und zielgruppenspezifische 
Aspekte berücksichtigt werden. 

Der Operationelle Plan wurde durch das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales, Abteilung Europäische Integration, in Abstimmung mit den relevan-
ten Akteuren (Öffentliche Verwaltung, regionale Verwaltung, Arbeits-
marktservice, Bundessozialämter, Sozialpartner, Institutionen der beruflichen 
Aus- und Weiterbildung, Forschungsinstituten) erstellt und vom Bundesmini-
ster für Arbeit und Soziales sowie der Europäischen Kommission genehmigt. 
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Einleitung 

Die Kommission hat am 15. Juni 1994 die Durchführung der Gemein-
schaftsinitiative "BESCHÄFTIGUNG UND ENTWICKLUNG VON 
HUMANRESSOURCEN" für den Zeitraum von 1995-1999 beschlossen. Im 
Rahmen der drei Aktionsbereiche HORIZON, NOW und YOUTHSTART kann 
die Gemeinschaft Förderungen für transnationale und innovative Pilotprojekte 
gewähren, die die berufliche Eingliederung von Personengruppen un-
terstützen, die auf dem österreichischen Arbeitsmarkt benachteiligt sind. 

Die Gemeinschaftsinitiative BESCHÄFTIGUNG soll in Österreich ein zu-
sätzliches Förderungsinstrument für die berufliche Eingliederung von Pro-
blemgruppen und die Erhöhung ihrer Beschäftigungschancen werden. 

Insbesondere sollen in den drei Aktionsbereichen HORIZON, NOW und 
YOUTHSTART, Behinderte und Benachteiligte, Frauen sowie Jugendliche 
unterstützt werden. 

Die Arbeitsmarktsituation dieser drei Gruppen stellt sich zusammengefaßt wie 
folgt dar: 

Die Arbeitslosigkeit von Behinderten, die oft über eine ungenügende 
Ausbildung verfügen und auch unter guten konjunkturellen Bedingungen 
kaum oder nur schwer in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind, ist in Öster-
reich in den letzten Jahren stark gestiegen, allein zwischen 1992 und 1993 
um rund 16%. 

— Andere benachteiligte Gruppen, wie Strafgefangene und Haftentlassene, 
(ehemalige) Suchtkranke, Angehörige ethnischer Minderheiten, Konventi-
onsflüchtlinge und Flüchtlinge nach § 12AufG sind ebenfalls in zunehmen-
dem Maße nur äußerst schwer auf dem Arbeitsmarkt unterzubringen. Die 
Altersarbeitslosigkeit und die Langzeitarbeitslosigkeit sind in den letzten 
Jahren stets mit zweistelligen Zuwachsraten gestiegen, der Problemdruck 
hat sich auch 1994 trotz günstiger Konjunktur nicht nennenswert ent-
schärft. Unter den vorgemerkten Arbeitslosen hatten 1993 rund 45 % nur 
einen Pflichtschulabschluß. 

— Die Arbeitslosigkeit von Frauen ist in Österreich 1 993/1 994 trotz des Kon-
junkturaufschwungs nur leicht gesunken; Frauen verfügen im allgemeinen 
über eine schlechtere Qualifikation (fast 3/4 aller Mädchen wählen einen 
von 4 Lehrberufen) und bleiben außerdem erheblich länger arbeitslos als 
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Männer. In der durchschnittlich höheren Dauer der Arbeitslosigkeit 
(136 gegenüber 117 Tage bei Männern) kommen die deutlich schlechteren 
Wiederbeschäftigungschancen von Frauen zum Ausdruck. 

— Bei den arbeitslosen Jugendlichen handelt es sich in Österreich vorwie-
gend um lernbeeinträchtigte, um sozial benachteiligte und um ausländi-
sche Jugendliche bzw. um  Jugendliche in Regionen, in denen die generel-
le Beschäftigungssituation prekär ist und daher auch das Lehrstellenange-
bot stark zurückgegangen ist. 

Allgemeine Förderungskriterien für die Gemeinschaftsinitiative Be-
schäftigung in Österreich: 

Innerhalb der drei Aktionsbereiche der Gemeinschaftsinitiative BE-
SCHÄFTIGUNG (HORIZON, NOW und YOUTHSTART) sollen möglichst ko-
härente Maßnahmen durchgeführt werden. 

Österreich wird dabei vor allem jene Projekte fördern, die innovative Inhal-
te und einen hohen Multiplikatoreneffekt vorweisen und zukünftig in die Maß-
nahmen der Strukturfondsförderung und in die nationalen arbeitsmarktpoliti-
schen Programme übernommen werden können. 

Die Entwicklung zielgruppenorientierter Methoden, angepaßter Orga-
nisationsmodelle zur Schaffung von Arbeitsplätzen und der Aufbau von Part-
nerschaften zwischen Weiterbildungsträgern, örtlichen Beschäftigungsinitiati-
ven und Betrieben soll gefördert werden. 

Die Anpassung der Weiterbildungsangebote an geänderte Arbeitsmarkt-
bedingungen soll durch die Entwicklung von zukunftsorientierten Qualifikati-
onsinhalten und durch innovative Methoden in der Ausbildung unterstützt 
werden. Die fachliche Qualität der Maßnahmen soll durch transnationale Zu-
sammenarbeit verbessert werden. 

In allen drei Aktionsbereichen sollen Partnerschaften, in denen die Trans-
nationalität integraler Bestandteil ist, gefördert werden. 

Die gemeinsame Entwicklung von europäischen Problemlösungen und der 
Austausch von Know-how, Produkten und Materialien wird unterstützt werden. 

Vor allem sollen Maßnahmen gefördert werden, die auf eine gemeinsame, 
transnationale Entwicklung von Ausbildungskonzepten, -modulen und 
-methoden, auf die Entwicklung gemeinsamer Modelle zur Be-
schäftigungsförderung, auf den Austausch von Ausbildnern sowie auf die Or-
ganisation gemeinsamer Tagungen abzielen. 
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Beim Austausch von Projektteilnehmerinnen soll die fachliche Qualifizie-
rung im Vordergrund stehen. 

Die geförderten Maßnahmen sollen mit den verschiedenen Aktions-
bereichen der Initiative BESCHÄFTIGUNG, der Initiative ADAPT sowie auch 
mit anderen EU-Programmen im Bereich der Berufsbildung (wie z. B. 
LEONARDO), dem 3. und 4. Rahmenprogramm zur Förderung der Chan-
cengleichheit und der Förderung von benachteiligten Personen (HELIOS, 
Armut) verknüpft werden. 

Insbesondere sollen folgende Maßnahmen gefördert werden: 

Im Aktionsbereich HORIZON werden vor allem Maßnahmen zugunsten von 
Behinderten gefördert. Unter den Benachteiligten sollen vor allem Strafge-
fangene und Haftentlassene, (ehemalige) Suchtkranke, ethnische Minderhei-
ten, Konventionsflüchtlinge und Flüchtlinge nach § 12AufG gefördert werden. 
Dazu kommen Maßnahmen zugunsten anderer benachteiligter Gruppen wie 
Alleinerzieherinnen. 

Die vielfältigen Probleme der mit HORIZON angesprochenen Zielgruppen 
sollen hauptsächlich durch die Schaffung von geeigneten Arbeitsplätzen und 
einer verbesserten Qualität der Ausbildung angesprochen werden. 

Die berufliche Eingliederung soll vor allem durch einen stärkeren Zusam-
menhang zwischen Ausbildung und Beschäftigung, durch die Einrichtung von 
Übergängen zwischen schulischer und beruflicher Ausbildung sowie zwi-
schen den Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation und dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt erreicht werden. 

Außerdem sind Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung der in diesem 
Feld tätigen Akteure vorgesehen. 

Die Aufteilung der für die Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung HORIZON 
vorgesehenen Maßnahmen erfolgt innerhalb dieses Aktionsbereiches mit 
65 % der finanziellen Mittel für behinderte Menschen und mit 35 % der finan-
ziellen Mittel für Benachteiligte. 

Durch die im Aktionsbereich NOW vorgesehenen Maßnahmen soll das be-
rufliche Spektrum von Frauen, vor allem in zukunftsorientierten Berufen, er-
weitert werden. Die ausbildungsadäquate Beschäftigung, der berufliche Auf-
stieg und die berufliche Selbständigkeit von Frauen sollen unterstützt werden. 
Außerdem soll eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert 
werden. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen sollen ein positives Klima zur 
Förderung der Frauen in Ausbildung und Beruf schaffen. 
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Im Aktionsbereich YOUTHSTART sollen vor allem Jugendliche gefördert 
werden, die wegen fehlender schulischer Qualifikationen oder sozialer Be-
nachteiligung beruflich benachteiligt sind (z.B. straffällige Jugendliche, behin-
derte Jugendliche). 

Bei der Förderung von Projekten mit ausländischen Jugendlichen sollen 
vor allem Projekte zugunsten der beruflichen Integration von jungen Konven-
tionsflüchtlingen und Flüchtlingen nach § 12AufG, sowie weiblichen Jugend-
lichen und Kindern von Gastarbeitern (2. Generation) berücksichtigt werden. 

Die in YOUTHSTART vorgesehenen Maßnahmen sollen den Zugang der 
Jugendlichen zur Berufsausbildung durch integrierte Maßnahmen der Be-
rufsorientierung und -beratung, Berufsvorbereitung und -vorbildung sowie der 
Qualifizierung erleichtern. 

Im Rahmen der transnationalen Zusammenarbeit soll insbesondere be-
nachteiligten Jugendlichen durch spezifische Förderung der Abschluß einer 
beruflichen Qualifizierung ermöglicht werden. Die Qualität der Berufsausbil-
dung für benachteiligte Jugendliche soll durch angepaßte Organisationsfor-
men erhöht und die Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützt werden. Außer-
dem soll die Qualifizierung von Ausbildnern, Beratern und begleitendem Per-
sonal gefördert werden. 
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1. Daten zur österreichischen 
Arbeitsmarktpolitik 

1.1 Die allgemeine Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktlage 

1994 hat sich die österreichische Wirtschaft nach einer rezessiven Phase 
(BIP 1993: -0,3 c3/0) deutlich erholt (BIP 1994: +2,8 `)/0), insbesondere im Be-
reich der Warenexporte, der Investitionstätigkeit und dem Wohnbausektor 
(Übersicht 1). 

Durch die Integration Österreichs in den europäischen Wirtschaftsraum 
und die Öffnung der zentral- und osteuropäischen Länder mit ihrem niedrigen 
Preisniveau ist die österreichische Wirtschaft zur Zeit und in den kommenden 
Jahren einem massiven Strukturwandel unterworfen. Diese strukturellen An-
passungsprozesse führen zu schwerwiegenden Konsequenzen auf dem Ar-
beitsmarkt, sodaß trotz des Konjunkturaufschwunges mit Problemen für ein-
zelne Sektoren, Regionen und Personengruppen gerechnet werden muß. 

Eine Reintegration von Behinderten und Benachteiligten in das Erwerbsle-
ben wird ohne entsprechende Qualifizierungs- und Unterstützungsmaßnah-
men auch weiterhin kaum zu bewerkstelligen sein. Diese Personengruppen 
weisen häufig Qualifikationsdefizite auf, denen durch entsprechende Angebo-
te, auch der Arbeitgeber, entgegengewirkt werden muß. 

Die strukturellen Veränderungen der Wirtschaft und der damit vor-
aussichtlich verbundene Rückgang von Arbeitsplätzen in Niedriglohnberei-
chen werden deutliche Auswirkungen auf die regionale Beschäftigungssitua-
tion von Frauen haben. 

Die Beschäftigungschancen von Frauen werden insgesamt entscheidend 
von der Verbesserung der beruflichen Qualifikationen (insbesondere durch 
eine Ausweitung der beruflichen Palette) sowie einer verbesserten Verein-
barkeit von Beruf und Betreuungspflichten (Ausbau der Teilzeitbeschäftigung 
und der Kinderbetreuungsmöglichkeiten) abhängen. 

Für Jugendliche gibt es weiterhin in einzelnen Regionen und für einzelne 
Personengruppen Probleme (Behinderte, sozial fehlangepaßte und ausländi-
sche Jugendliche). Darüberhinaus besteht die Gefahr, daß schlecht qualifi- 
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zierte Jugendliche auf Dauer in instabile Beschäftigungskarrieren abgedrängt 
werden. 

Unabhängig von diesen besonderen regionalen oder personenspezifi-
schen Konsequenzen werden die strukturellen Veränderungen der österrei-
chischen Wirtschaft für tausende Arbeitnehmer massive berufliche Verände-
rungen mit entsprechenden beruflichen Beratungs-, Umschulungs- und Wei-
terbildungsanforderungen mit sich bringen. 

Auch in qualifizierten Ausbildungen werden zukünftig verstärkt fachüber-
greifende, vernetzte Inhalte, Sprachen, soziale Kompetenzen und nicht-
formalisierte Qualifikationen vermittelt werden müssen. 

Diese Entwicklung hat in den letzten Jahren zu einem generellen Anstieg 
der Arbeitslosigkeit geführt (Arbeitslosenrate 1990: 5,4%, 1993: 6,8%, 1994: 
6,5 % - trotz Konjunkturaufschwung), aber auch zu deutlichen Veränderun-
gen in der Struktur der Arbeitslosigkeit. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat 
sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Ihr Anteil an den Arbeitslosen 
insgesamt betrug 1993 beachtliche 24,8 % und ist 1994 noch weiter ange-
stiegen (Übersicht 2). 

Besonders betroffen von dieser Entwicklung sind ältere Arbeitnehmer. Die 
Arbeitslosenquote der über 50jährigen betrug 1994 9,5 % (Übersicht 3). 

Insbesondere durch die verstärkte Konkurrenz aus den östlichen Nachbar-
ländern hat sich die Situation der Arbeitnehmer mit geringen Qualifikationen 
deutlich verschlechtert. Die Arbeitslosigkeit von Pflichtschulabsolventen und 
Lehrabsolventen ist im Rezessionsjahr 1993 massiv gestiegen, und zwar um 
rund 44.000 auf 578.000 Personen. Die Situation hat sich 1994 kaum ent-
spannt. Dabei kommt die überaus problematische Situation, insbesondere 
der Pflichtschulabsolventen, in der überdurchschnittlichen Arbeitslosenquote 
zum Ausdruck (knapp 10 %). Nach Branchen sind von der gegenwärtigen 
Entwicklung besonders der Metallsektor, die Konsumgüterindustrie und die 
Bereiche Textil, Grafik und Papier betroffen. Auswirkungen und Strukturan-
passungen gibt es auch in verschiedenen Bereichen der privaten Dienstlei-
stungen (Übersicht 4). 

Besondere Probleme ergeben sich für den österreichischen Arbeitsmarkt 
aus der unterschiedlichen regionalen Betroffenheit. So sind z.B. die Bundes-
länder Oberösterreich und Steiermark vor allem durch Probleme im Metall-
sektor betroffen, die Steiermark zusätzlich auch durch Probleme im Stahl-
und Grundstoffsektor. In Vorarlberg kommt die ausgeprägte Krise im Textil-
sektor zum Tragen. In Wien ist die Entwicklung durch die sinkende Zahl der 
Industriebeschäftigten sowie durch eine problematische Entwicklung im Be- 
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reich der privaten Dienstleistungen gekennzeichnet, aber auch durch eine 
bisher schon hohe Zahl an Arbeitslosen (Übersicht 5). 

Aber auch andere, traditionelle Produktionsbereiche werden in den näch-
sten Jahren verstärkt mit Strukturproblemen konfrontiert sein. Dies trifft vor 
allem auf den bisher relativ geschützten Bereich der Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie zu. 

Es muß daher damit gerechnet werden, daß sowohl Betriebe des Montan-
und Grundstoffsektors als auch der Bekleidungsindustrie in den nächsten 
Jahren einem erhöhten Stillegungsrisiko ausgesetzt sind. Selbst wenn die 
Umstrukturierung erfolgreich verläuft, ist durch die Umstellung von Massen-
produktion auf Spezial- bzw. Nischenproduktion und damit verbundener klei-
nerer Nachfrage mit dem Verlust von Arbeitsplätzen zu rechnen. 

Ein besonderes Problem für diese Strategie der Produktdifferenzierung 
stellt jedoch das dafür erforderliche Qualifikationspotential der Arbeitskräfte 
dar, das in diesen Betrieben (bzw. in jenen Regionen, in denen der Montan-
und Bekleidungssektor eine dominierende Rolle spielt) nicht im ausreichen-
den Maß vorhanden ist. Die sektoralen Arbeitsplatzverluste werden daher mit 
Sicherheit auch zu regionalen Beschäftigungseinbrüchen führen. 

Neben den aufgezeigten voraussichtlichen Beschäftigungsverlusten in 
Problemsektoren und Problemregionen lassen die Integration in den Bin-
nenmarkt und die strukturellen Veränderungen der Wirtschaft auch positive 
Beschäftigungseffekte erwarten. Dies gilt für einige Branchen des Produkti-
onssektors - wie etwa der Holzverarbeitung, der qualitativ hochwertigen Me-
tallbearbeitung und des Bauwesens, wo für die nächsten Jahre mit steigen-
den Beschäftigungszahlen gerechnet werden kann - sowie für weite Bereiche 
des Dienstleistungssektors. Mit Ausnahme des Handels sind von diesem 
Wirtschaftssektor deutliche Wachstumsimpulse für die Beschäftigung zu er-
warten, in besonderem Maße jedoch von den Bereichen Gesundheit und 
Fürsorgewesen, Kultur und Freizeit, Umweltschutz, Kommunikationsmedien, 
wirtschaftsnahe Dienstleistungen, sowie Forschung und Entwicklung. 

Das zentrale Problem der Beschäftigungsanpassung in den oben genann-
ten Krisensektoren ist die Alters- und Qualifikationsstruktur der Beschäftigten. 
Größtenteils entsprechen die Qualifikationsprofile der Arbeitnehmerinnen 
nicht den Anforderungsprofilen der potentiellen Arbeitsplätze in expandieren-
den Betrieben des Produktionssektors. 

Gleichzeitig zeigt sich, daß die am stärksten dem Risiko der Arbeitslosig-
keit bzw. der Arbeitslosigkeit ausgesetzten Personengruppen am wenigsten 
für betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen vorgesehen werden. Es handelt 
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sich dabei vor allem um schlecht qualifizierte Arbeitnehmerinnen 
(Unqualifizierte, Jugendliche ohne Berufsbildung, Lehrabbrecher), Arbeit-
nehmerinnen über 40 Jahre, Beschäftigte in schrumpfenden Wirtschafts-
zweigen oder in Regionen mit ungünstiger Wirtschaftsstruktur, Frauen, Schul-
und Studienabbrecher. Die Qualifizierung dieser Gruppen ist daher zukünftig 
besonders wichtig und zwar insbesondere jener, die bisher zu den Rand-
gruppen der beruflichen Qualifizierungsprozesse gehört haben. 

Die österreichischen Anbieter haben in diesem Zusammenhang in den 
letzten Jahren ihr Angebotsspektrum erweitert; neue Formen der Organisati-
on von Bildungsveranstaltungen werden erprobt: Dazu gehören z.B.: vorbe-
reitende Kurse zur Homogenisierung der Eingangsqualifikation, die Koppe-
lung von kursmäßigen Weiterbildungen mit Projektarbeit oder Praxisphasen 
in Unternehmen, berufsbegleitende Angebote in Sandwichform. Auch im Be-
reich der Beratungsleistungen sind die Angebote in den letzten Jahren aus-
geweitet worden. 

Arbeitsstiftungen und sozialökonomische Betriebe sind weitere neue In-
strumente in der beruflichen Aus- und Weiterbildung und der Arbeitsmarktin-
tegration, die insbesondere für bestimmte, besonders benachteiligte oder 
gefährdete Gruppen von Arbeitnehmerinnen eingesetzt werden. 
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1.2 Die Ausbildungs- und Beschäftigungssituation 
der Zielgruppen in EMPLOYMENT 

1.2.1 Behinderte 

Die Datenlage zur Arbeitsmarktsituation von Behinderten in Österreich ist 
nicht einheitlich. 

Im folgenden wird auf Behinderte gern. Behinderteneinstellungsgesetz 
(BEinstG) und Behinderte in der Definition des Arbeitsmarktservices einge-
gangen. Als Grundlagen werden die Daten des Arbeitsmarktservice und des 
Ausgleichstaxfonds gern. BEinstG herangezogen. 

Zum förderbaren Personenkreis gern. BEinstG zählen "begünstigte 
Behinderte", das sind erwerbsfähige österreichische Staatsbürger, erwerbs-
fähige anerkannte Konventionsflüchtlinge und Flüchtlinge nach § 12AufG, die 
ihren Aufenthalt im Bundesgebiet haben, sowie erwerbsfähige Bürger aus 
EU-Staaten, die ihren Aufenthalt im Bundesgebiet haben, mit einem Grad der 
Behinderung von mindestens 50 %, wobei das BEinstG unter bestimmten 
Voraussetzungen auch noch Fördermöglichkeiten für andere Personengrup-
pen (z.B. Lehrlinge, Behinderte mit einem Grad der Behinderung von minde-
stens 30 v. H., Ausländer/innen) vorsieht. Da die "Begünstigung" von einem 
medizinischen Kalkül ausgeht, läßt sie keinen Schluß auf eine konkrete Lei-
stungsminderung oder eine berufliche Beeinträchtigung zu. 

Behindert im Sinne des Arbeitsmarktservices sind Personen, die auf-
grund einer physischen, psychischen oder geistigen Behinderung oder einer 
Sinnesbehinderung, unabhängig vom Grad der Behinderung, Vermittlungs-
einschränkungen aufweisen oder nur ein eingeschränktes Spektrum an Be-
rufswahlmöglichkeiten haben. 

Per Stichtag 1. Juli 1993 gab es in Österreich 56.561 begünstigte Behin-
derte gern. BEinstG. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme um 
rund 4.500 (+8,2,%). Davon sind rund 68 % selbständig oder unselbständig 
erwerbstätig. 

1993 waren beim Arbeitsmarktservice insgesamt 31.412 Behinderte vor-
gemerkt. Davon waren 26.873 Personen arbeitslos, 1.639 arbeitsuchend 
(d.h. sie standen dem Arbeitsmarkt nicht unmittelbar zur Verfügung, waren 
aber in absehbarer Zeit zu vermitteln), 2.802 befanden sich in Schulungs-
maßnahmen und 98 suchten eine Lehrstelle. Gegenüber dem Vorjahr ergibt 
sich eine Zunahme der Anzahl der beim Arbeitsmarktservice vorgemerkten 
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Behinderten um 16,6 % (Zunahme der Gesamtarbeitslosen: 15,1 %, Über-
sicht 6). 

Der Anstieg der Behindertenarbeitslosigkeit kann auch für begünstigte 
Behinderte gern. BEinstG nachgewiesen werden: Für 1980 wurde eine Ar-
beitslosenrate der begünstigten Behinderten von 4,4 % errechnet. Bis zum 
Jahre 1984 stieg diese Rate auf 8,3% an und nahm nach einem kurzzeitigen 
Rückgang in der Folge weiter zu. 1991 überstieg sie bereits 10 % (allgemeine 
Arbeitslosenrate 1991: 5,8 °/0, Übersicht 7). 

Arbeitslose Behinderte kommen vor allem aus Berufen im Bereich Bau, 
Elektro/Metall, Handel, Fremdenverkehr, Reinigung und Büro sowie aus 
Hilfsberufen, also aus Bereichen, die bereits Einbrüche erfahren haben bzw. 
denen für die nächsten Jahre deutliche Einbrüche vorausgesagt werden. Bei 
den Hilfsberufen beträgt der Anteil behinderter Arbeitsloser an der Gesamt-
arbeitslosigkeit bereits 21,3 %, im Bereich "Reinigung" 18,1 %. Im Bereich 
"Textil/Leder" ist der Anteil der behinderten Arbeitslosen mit 12,5 % gleich-
falls bereits höher als der Anteil aller arbeitslosen Behinderter an der Ge-
samtarbeitslosigkeit (12,1 %). Wiederbeschäftigungschancen in den ausge-
übten Berufen sind damit für Behinderte kaum vorhanden (Übersicht 8). 

Die Alterszusammensetzung der behinderten Arbeitslosen unter-
scheidet sich ganz beträchtlich von der Altersstruktur der Gesamt-
arbeitslosen. 1993 waren von den arbeitslosen Behinderten rund 55% 
älter als 40 Jahre, während bei den Gesamtarbeitslosen dieser Anteil nur 
knapp 39 % ausmachte. Allerdings stieg die Anzahl der behinderten Ar-
beitslosen über 40 Jahre (+ 15,5 %) von 1992 auf 1993 nicht im selben Aus-
maß wie bei den Gesamtarbeitslosen (rund + 21 %). Hingegen lassen sich 
bei den jüngeren Altersgruppen - anders als beim Verlauf bei anderen Perso-
nengruppen - gleichfalls beträchtliche Zuwachsraten feststellen (z.B. bei der 
Gruppe der 25- 39jährigen + 18,8 % von 1992 - 1993, Übersicht 9). 

Behinderte Arbeitslose sind stärker von Langzeitarbeitslosigkeit betrof-
fen als nicht behinderte Arbeitslose. Der Anteil jener, die 6 Monate und länger 
keine Arbeit finden, ist deutlich höher als bei den nicht behinderten Arbeitslo-
sen (Übersicht 10). 

Die größere Betroffenheit von langfristiger Arbeitslosigkeit und das - quali-
fikationsbedingt - niedrigere Niveau der Leistungen aus der Arbeitslosenver-
sicherung bewirkt in Summe für arbeitslose behinderte Personen schwere 
ökonomische Probleme. Während nicht behinderte Arbeitslose zu rund 47 % 
Arbeitslosengeld und nur zu rund 19% Notstandshilfe beziehen, erhalten nur 
30 % der Behinderten Arbeitslosengeld, aber 46 % Notstandshilfe. Da die 
Notstandshilfe wesentlich geringer ist als das Arbeitslosengeld, ist davon 
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